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B: Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen der Bezirksregierung

79 Bekanntmachung gemäß § 3a des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) 

Bezirksregierung Münster 
500-53.0013/13/0301.1 

45699 Herten, den 22.03.2013 

Die Firma Saueressig GmbH & Co. hat einen Antrag zur 
wesentlichen Änderung und zum Betrieb der Gal-
vanikanlage auf dem Betriebsgrundstück Gutenbergstraße 
1-3, 48691 Vreden (Gemarkung Vreden, Flur 9, Flurstück 
452), vorgelegt. Gegenstand des Antrages ist die Er-
weiterung der bestehenden Galvanikanlagen um eine 
automatische Verkupferungsanlage. Das Vorhaben wird 
innerhalb des bestehenden Betriebes realisiert und in die 
vorhandene Infrastruktur des Werkes eingebunden. 

Gemäß der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen) und den Bestimmungen des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das 
beantragte Vorhaben einer Genehmigung nach diesen 
Vorschriften. 

Für das Vorhaben wurde ein Vorprüfungsverfahren 
(Screening) zur Feststellung des Erfordernisses einer 
Umweltverträglichkeitsuntersuchung gemäß §§ 3a-c des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung durch-
geführt. Im Rahmen dieses Verfahrens wurde festgestellt, 
dass es einer weiteren Umweltverträglichkeitsprüfung als 
unselbständiger Teil des Genehmigungsverfahrens nicht 
bedarf, da u.a. erhebliche nachteilige Umweltaus-
wirkungen durch das Vorhaben nicht zu besorgen sind. 

Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. Die 
Bekanntmachung der Feststellung erfolgt nach § 3a 
UVPG in entsprechender Anwendung des § 10 Abs.3 
Satz 1 des BImSchG. 

Im Auftrag 
gez. Espey 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2013 S. 109 

 

 

80 Bekanntmachung gemäß § 3a des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) 

Bezirksregierung Münster 
500-53.0093/12/0135924-0004/0001.V 

48147 Münster, den 15.03.2013 

Die Firma BASF Coatings GmbH hat einen Antrag zur 
wesentlichen Änderung und zum Betrieb der Lack-
produktionsanlage auf dem Grundstück in 48165 
Münster, Glasuritstr. 1 (Gemarkung Hiltrup, Flur 10, 
Flurstücke 1250 und 1251), vorgelegt. 

Gegenstand des Antrages sind die Anhebung der 
Lackproduktionskapazität von 115.000 t/a auf 125.000 t/a 
und die Sanierung der Lüftungsanlage sowie der Betrieb 
der Gesamtanlage mit den erforderlichen Nebenein-
richtungen. 

Gemäß der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen) und den Bestimmungen des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das 
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beantragte Vorhaben einer Genehmigung nach diesen 
Vorschriften. 

Für das Vorhaben wurde ein Vorprüfungsverfahren 
(Screening) zur Feststellung des Erfordernisses einer 
Umweltverträglichkeitsuntersuchung gemäß §§ 3a-c des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung durch-
geführt. 

Im Rahmen dieses Verfahrens wurde festgestellt, dass es 
einer weiteren Umweltverträglichkeitsprüfung als unselb-
ständiger Teil des Genehmigungsverfahrens nicht be-
darf, da u.a. erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 
durch das Vorhaben nicht zu besorgen sind. 

Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. 

Die Bekanntmachung der Feststellung erfolgt nach § 3a 
UVPG in entsprechender Anwendung des § 10 Abs.3 
Satz 1 des BImSchG. 

Im Auftrag 
gez. Dr. Kieper-Schnelle 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2013 S. 109-110 

81 Bekanntmachung gemäß § 10 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) 

Bezirksregierung Münster 
500-53.0094/12/0204347.0001/0006.V 

48147 Münster, den 15.03.2013 

Die Firma Angus Chemie GmbH hat die Genehmigung 
zur wesentlichen Änderung und zum Betrieb ihrer Anlage 
zur Herstellung von organischen Stickstoffverbindungen 
auf dem Grundstück in Ibbenbüren, Zeppelinstr. 30, 
49479 Ibbenbüren (Gemarkung Ibbenbüren-Land, Flur 
90, Flurstück 161), beantragt. 

Der für Donnerstag, den 11.04.2013, vorgesehene Erörte-
rungstermin findet nicht statt, da keine Einwendungen 
gegen das Vorhaben eingegangen sind. 

Im Auftrag 
gez. Dr. Kieper-Schnelle 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2013 S. 110 

 

C: Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen 

82 Allgemeinverfügung des Landesamtes für 
Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
NRW an alle Futtermittelunternehmer im 
Land Nordrhein-Westfalen 

Zum Schutz gegen Gefahren durch Aflatoxin B1 in 
Futtermitteln wird aus Gründen des vorsorgenden Ver-
braucherschutzes gem. § 39 Abs. 2 Satz 1, Satz 2 Nr. 1 a) 
und Nr. 2 des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches 
unter Anordnung der sofortigen Vollziehung Folgendes 
angeordnet: 

Mais aus Serbien, Polen, Rumänien oder Bulgarien darf, 
bis auf Widerruf, nur unter folgenden Maßgaben in den 
Verkehr gebracht oder mit anderen Futtermitteln ge-
mischt werden: 

1) Für jede Partie ist der Nachweis zu erbringen, 
dass der zulässige Höchstgehalt von Aflatoxin B1 nicht 
überschritten wird. Dieser Nachweis ist durch Ana-
lyseergebnisse eines akkreditierten Labors zu erbringen. 

Nach Anhang I Abs. 2 Nr. 1 Richtlinie 2002/32/EG 
gelten folgende Höchstgehalte ((in mg/kg (ppm), bezogen 
auf ein Futtermittel mit einem Feuchtigkeitsgehalt von 12 
%): 

Futtermittelausgangserzeugnisse  0,02 

Ergänzungsfuttermittel und Alleinfuttermittel 0,01 

ausgenommen: 
Mischfuttermittel für Milchrinder und Kälber, 
Milchschafe und Lämmer, Milchziegen und 0,005 
Ziegenlämmer, Ferkel und Junggeflügel 

Mischfuttermittel für Rinder (außer Milch- 
Rindern und Kälbern), Schafe (außer 
Milchschafen und Lämmern), Ziegen  0,02 
(außer Milchziegen und Ziegenlämmern), 
Schweine (außer Ferkeln) und Geflügel 
(außer Junggeflügel) 

2) Mais aus Serbien, Polen, Rumänien oder 
Bulgarien, darf nur dann zur Erzeugung von Futtermitteln 
verwendet werden, wenn der nach 1) geforderte Nach-
weis keine Überschreitung des zulässigen Höchstgehaltes 
von Aflatoxin B1 ergeben hat. 

3) Die sofortige Vollziehung der Verfügung wird 
angeordnet. 

Die Allgemeinverfügung nebst Begründung und Rechts-
behelfsbelehrung kann beim Landesamt für Natur, Um-
welt und Verbraucherschutz, Leibnizstr. 10, 45659 
Recklinghausen, eingesehen werden. 

Hinweis: 

Gem. § 23 Abs. 1 Futtermittelverordnung (in der zurzeit 
gültigen Fassung) ist es verboten, ein Futtermittel mit 
einem Gehalt an einem unerwünschten Stoff, der den in 
Anhang I der Richtlinie 2002/32/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 07. Mai 2002 über 
unerwünschte Stoffe in der Tierernährung (ABl. L 140 
vom 30.05.2002, S. 10), die zuletzt durch die Verordnung 
(EU) Nr. 744/2012 (ABl. L 219 vom 17.08.2012, S. 5) 
geändert worden ist, festgesetzten Höchstgehalt über-
schreitet, 

1. in den Verkehr zu bringen, 

2. zu verfüttern oder 

3. zu Verdünnungszwecken mit dem gleichen oder 
einem anderen Futtermittel zu mischen. 

Der Verstoß gegen § 23 Abs. 1 Futtermittelverordnung 
stellt gem. § 36a Abs. 2 Nr. 3, Nr. 4 und/oder Nr. 5 eine 
Ordnungswidrigkeit dar. 

Im Auftrag 
gez. Falk 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2013 S. 110 
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